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I. Allgemeines 

1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
Leistungen zwischen foto-unit | Lorraine & Thomas Heilmann | 
Breslauer Str. 6 | 63637 Jossgrund (nachfolgend Fotografen genannt) 
und ihren Kunden. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht 
umgehend widersprochen wird. Abweichenden 
Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen. 

2. „Lichtbilder“ im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen 
hergestellten Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in 
welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen.  
(Papierbilder, Bilder auf Leinwand und anderen Materialien, Bilder in 
digitalisierter Form auf CD/DVD/USB-Stick oder sonstigen 
Speichermedien, Videos usw.) 

 

II. Urheberrecht 

1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach 
Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes zu. 

2. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur 
für den eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.  

3. Der Auftraggeber erhält das einfache Nutzungsrecht. Sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, wird eine kommerzielle 
Nutzung ausdrücklich untersagt. 

4. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des 
Honorars an den Fotografen. 

5. Bei der Verwertung der Lichtbilder verlangt der Fotograf als Urheber 
des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf 
Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz. 

6. Die Rohdateien (RAW Dateien) verbleiben beim Fotografen. Eine 
Herausgabe der RAW Dateien an den Auftraggeber ist 
ausgeschlossen. Der Auftraggeber erhält ausschließlich bearbeitetes 
Bildmaterial, hochauflösend, im Format JPG / JPEG. 

 

III. Vergütung, Eigentumsvorbehalt 

1. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, 
Tagessatz oder vereinbarte Pauschale zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer berechnet. 

2. Anfallende, nicht vorhersehbare Kosten, für Material, Requisiten, 
Modellhonorare, Location-Miete oder allgemeine Fotografie-
Erlaubnisse, werden extra in Rechnung gestellt.  

3. Für bereits begonnene Arbeiten entstehen Kosten. Der Fotograf 
behält den Vergütungs-Anspruch, die bei Widerruf vom Auftraggeber 
zu zahlen sind. Darunter fallen die Besichtigung der Location(s), 
Probe-Shootings und die Bildbearbeitung, sowie Nebenkosten (Hotel, 
Fotografie-Erlaubnisse, Stornierungskosten). 

4. Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus 
Gründen, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, wesentlich 
überschritten oder vom Auftraggeber gewünscht verlängert, so 
erhöht sich das Honorar des Fotografen, sofern ein Pauschalpreis 
vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbart, erhält 
der Fotograf auch für die Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder 
Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass dem 
Fotografen kein Schaden entstanden ist. Bei Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann der Fotograf auch 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Falls nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Abrechnung im Viertelstunden-Takt pro 
angefangene Viertelstunde und pro Person.  
Diese Kosten werden extra in Rechnung gestellt. 

5. Gegenüber Endverbrauchern weist der Fotograf die Endpreise inkl. 
Mehrwertsteuer aus.  

6. Fällige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu 
zahlen. Der Auftraggeber gerät in Verzug, wenn er fällige Rechnungen 
nicht spätestens 14 (in Worten: vierzehn) Tage nach Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung begleicht.  

7. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die 
gelieferten Lichtbilder Eigentum des Fotografen. 

8. Der Auftragnehmer ist bezüglich der Bildauffassung sowie der 
künstlerisch-technischen Gestaltung frei. Diesbezügliche 
Reklamationen sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber 
während oder nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er 
die Mehrkosten zu tragen.  

IV. Haftung 

1. Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der 
Fotograf für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine 
Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen 
herbeigeführt haben. Für Schäden an Aufnahmeobjekten, Vorlagen, 
Filmen, Displays, Layouts, Negativen oder Daten haftet der Fotograf – 
wenn nichts anderes vereinbart wurde – nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

2. Die Organisation und Vergabe von Buchungen sowie die Ausführung 
der beauftragten Arbeiten erfolgen mit größtmöglicher Sorgfalt. Sollte 
jedoch auf Grund von Umständen, die der Fotograf nicht zu vertreten 
hat (z.B. Umstände höherer Gewalt, plötzliche Krankheit, 
Verkehrsunfall, Umwelteinflüsse, Verkehrsstörungen etc.) der 
Fotograf nicht zu dem vereinbarten Fototermin erscheinen oder 
vereinbarte Liefertermine nicht einhalten, können die Auftraggeber 
keine Schadenersatzansprüche für jegliche daraus resultierenden 
Schäden, Folgen oder Mehrkosten geltend machen. Der Fotograf 
verpflichtet sich jedoch in diesem Falle, die jeweils geleistete 
Anzahlung den Auftraggebern zurückzuerstatten.  

3. Für eventuelle Mehrkosten, die durch die Buchung eines 
Ersatzfotografen oder anderer Dritter entstehen, wird ausdrücklich 
nicht gehaftet. 

4. Für Schäden oder Verlust an/von digitalen Bilddaten haftet der 
Fotograf nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit maximal mit dem 
Wert der jeweils gebuchten Dienstleistung. 

5. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von 
Rechten abgebildeter Personen oder Objekte.  

6. Der Fotograf ist nicht verpflichtet die Bilddateien, nach Übergabe an 
dem Auftraggeber, weiterhin zu archivieren.  

7. Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der 
Lichtbilder nur im Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des 
Fotomaterials. 

8. Die Zusendung und Rücksendung von Filmen, Bildern und Vorlagen 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber 
kann bestimmen, wie und durch wen die Rücksendung erfolgt. 

 

V. Nebenpflichten 

1. Der Auftraggeber versichert, dass er an allen dem Fotografen 
übergebenen Vorlagen das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht 
sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung der abgebildeten 
Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung 
besitzt. Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht 
beruhen, trägt der Auftraggeber. 

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekte rechtzeitig 
zur Verfügung zu stellen und unverzüglich nach der Aufnahme wieder 
abzuholen. Holt der Auftraggeber nach Aufforderung die 
Aufnahmeobjekte nicht spätestens nach zwei Werktagen ab, ist der 
Fotograf berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen oder 
bei Blockierung seiner Studioräume die Gegenstände auf Kosten des 
Auftraggebers auszulagern. Transport- und Lagerkosten gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 
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VI. Leistungsstörung, Ausfallhonorar 

1. Überlässt der Fotograf dem Auftraggeber mehrere Lichtbilder zur 
Auswahl, hat der Auftraggeber die nicht ausgewählten Lichtbilder 
innerhalb einer Woche nach Zugang - wenn keine längere Zeit 
vereinbart wurde - auf eigene Kosten und Gefahr zurücksenden. Für 
verlorene oder beschädigte Lichtbilder kann der Fotograf, sofern er 
den Verlust oder die Beschädigung nicht zu vertreten hat, Bezahlung 
verlangen. 

2. Überlässt der Fotograf dem Auftraggeber Bilder aus seinem Archiv, so 
hat der Auftraggeber die nicht ausgewählten Bilder innerhalb eines 
Monats nach Zugang beim Auftraggeber, die ausgewählten innerhalb 
eines Monats nach Verwendung zurückzuschicken. Kommt der 
Auftraggeber mit der Rücksendung in Verzug, kann der Fotograf eine 
Blockierungsgebühr von 1 (in Worten: einem) Euro pro Tag und Bild 
verlangen, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein Schaden 
nichtentstanden oder niedriger ist als die Schadenspauschale. Bei 
Verlust oder Beschädigung, die eine weitere Verwendung der Bilder 
ausschließt, kann der Fotograf Schadenersatz verlangen. Der 
Schadenersatz beträgt mindestens 1000 (in Worten: eintausend) Euro 
für jedes Original und 200 (in Worten: zweihundert) Euro für jedes 
Duplikat, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein Schaden 
nicht entstanden oder niedriger ist als die Schadenspauschale.  
Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt dem Fotografen 
vorbehalten. 

3. Liefertermine für Lichtbilder sind nur dann verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich vom Fotografen bestätigt worden sind. Der Fotograf 
haftet für Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

 

VII. Datenschutz 

Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des 
Auftraggebers können gespeichert werden. Der Fotograf verpflichtet sich, 
alle ihm im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen Informationen 
vertraulich zu behandeln. Der Fotograf erfüllt seine gesetzlichen 
Informationspflichten nach dem neuen Datenschutzrecht (DSGVO) durch   
die beiliegenden Datenschutzinformationen. 

 

VIII. Bildbearbeitung, Nutzung und Verbreitung 

1. Dem Auftraggeber werden die Nutzung und Verbreitung der 
Lichtbilder, die durch den Auftrag entstanden sind, zugestimmt. 
Die Lichtbilder dürfen im Internet und über die sozialen Medien 
geteilt werden. Unter der Voraussetzung, dass das Wasserzeichen 
eindeutig zu erkennen ist, sowie der Name des Fotografen erwähnt, 
verlinkt oder verknüpft wird. 

2. Die Bearbeitung oder Verfälschung von Lichtbildern des Fotografen, 
analog oder digital, durch Foto-Composing, Montage oder sonstige 
elektronische Manipulation, wird nicht zugestimmt.  

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Lichtbilder des Fotografen digital so 
zu speichern und zu kopieren, dass der Name des Fotografen mit den 
Bilddaten elektronisch verknüpft wird. 

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese elektronische Verknüpfung so 
vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von Datenübertragung, bei jeder 
Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen Arten von Projektionen, 
insbesondere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und 
der Fotograf als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar 
ist. 

5. Der Auftraggeber versichert, dass er dazu berechtigt ist, den 
Fotografen mit der elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder zu 
beauftragen, wenn er einen solchen Auftrag erteilt. Er stellt den 
Fotografen von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf der Verletzung 
dieser Pflicht beruhen.  

 

IX. Widerrufsbelehrung 

1. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren.  
Sie können dafür das beigefügte Muster-/Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 

2. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass 
Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist 

3. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung und 
Aufbau von Foto-Equipment während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

4. Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts  
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes 
vereinbart haben, nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die 
nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist 
oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

X. Schlussbestimmungen 

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz 
des Fotografen, wenn der Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide 
Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz 
des Fotografen als Gerichtsstand vereinbart. 


